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und Zeit der Prüfung werden von Fall zu Fall zwi
schen dem Ministerium für Post- und Fernmelde
wesen und den vorgenannten Stellen vereinbart.“

§ 8
§ 23 erhält folgende Fassung:

„(1) Für den Funkdienst auf Luftfunkstellen gelten
1. Flugfunkzeugnisse für den Sprechfunkdienst (§19 

Abs. 1 Ziff. 1) nur in Verbindung mit einer gül
tigen Erlaubnis für fliegendes Personal. Der Be
sitz einer Berechtigung zum Ausüben des Sprech
funkdienstes muß auf der Erlaubnis bestätigt sein;

2. Flugfunkzeugnisse für den Telegraphie- und 
Sprechfunkdienst (§ 19 Abs. 1 Ziff. 2) nur in Ver
bindung mit einer gültigen Erlaubnis für Bord
funker.

Die Erlaubnisscheine werden vom Ministerium für 
Verkehrswesen ausgestellt.

(2) Die Flugfunksprecherlaubnis berechtigt zum 
Ausüben des Sprechfunkdienstes innerhalb der Deut
schen Demokratischen Republik auf Funkstellen der
3. Gruppe, die nicht am Flugsicherungsbetrieb teil
nehmen, wenn die Leistung der nichtmoduiierten 
Trägerwelle in der Antenne 50 W nicht übersteigt 
und nur Frequenzen über 30 MHz verwendet werden.

(3) Das Flugfunksprechzeugnis berechtigt zum Aus
üben des Sprechfunkdienstes
1. auf Funkstellen der 3. Gruppe;
2. auf Luftfunksteilen der 2. Gruppe, wenn das Luft

fahrzeug den Flugverkehr innerhalb der Deut
schen Demokratischen Republik durchführt, als 
2. Funker.

Die Leistung der nichtmoduiierten Trägerwelle in 
der Antenne darf bei den genannten Funkstellen 
100 W nicht übersteigen.

(4) Das Allgemeine Flugfunksprechzeugnis berech
tigt zum Ausüben des Sprechfunkdienstes
1. auf Funkstellen der 3. Gruppe;
2. auf Funkstellen der 2. Gruppe;
3. auf Funkstellen der 1. Gruppe als zusätzlicher 

Funker.

(5) Das Flugfunkzeugnis 2. Klasse berechtigt zum 
Ausüben des Telegraphie- und Sprechfunkdienstes
1. auf Funkstellen der 3. Gruppe;
2. auf Funkstellen der 2. Gruppe;
3. auf Funkstellen der 1. Gruppe als zusätzlicher 

Funker.

(6) Das Flugfunkzeugnis 1. Klasse berechtigt zum 
Ausüben des Telegraphie- und Sprechfunkdienstes 
auf Flugfunkstellen der 1., 2. und der 3. Gruppe.“

§ 9
Der Wortlaut der Anordnung über den Erwerb von 

Funkzeugnissen — Funkzeugnisordnung — wird im Ge
setzblatt Teil II in der geltenden Fassung bekannt
gemacht.

§ 10
Diese Anordnung tritt am 1. August 1961 in Kraft. 

Berlin, den 15. Mai 1961

Der Minister für Post- und Fernmeldewesen
B u r m e i s t e r

Bekanntmachung 
der neuen Fassung der Anordnung 

über den Erwerb von Funkzeugnissen.
— Funkzeugnisordnung —

Vom 15. Mai 1961
Auf Grund des § 9 der Anordnung Nr. 2 vom 15. Mai 

1961 über den Erwerb von Funkzeugnissen — Funk
zeugnisordnung — (GBl. II S. 221) wird nachstehend 
der Wortlaut der Anordnung über den Erwerb von 
Funkzeugnissen in der nunmehr geltenden Fassung 
bekanntgemacht.

Berlin, den 15. Mai 1961 

Der Minister für Post- und Fernmeldewesen
B u r m e i s t e r

Anordnung 
über den Erwerb von Funkzeugnissen

— Funkzeugnisordnung —

A b s c h n i t t  I
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Ausübung des Funkdienstes

Der Besitz eines Funkzeugnisses ist erforderlich für 
das Ausüben
1. des festen Funkdienstes;
2. der Sonderfunkdienste;
3. des beweglichen Funkdienstes mit Ausnahme von 

Sprechfunkanlagen des beweglichen Landfunk
dienstes.

§ 2
Arten der Funkzeugnisse

Vom Ministerium für Post- und Fernmeldewesen 
werden folgende Funkzeugnisse ausgestellt:
1. Großfunkzeugnisse

für den Funkdienst auf festen Funkstellen, Küsten
funkstellen, Funküberwachungsstellen, Wetterfunk
stellen und Pressefunkstellen;

2. Seefunkzeugnisse
für den Funkdienst auf Seefunkstellen;

3. Flugfunkzeugnisse
für den Funkdienst auf Luftfunkstellen, Boden
funkstellen und festen Flugfunkstellen.

§ 3
Vorbedingungen für den Erwerb von Funkzeugnissen

(1) Funkzeugnisse können erworben werden von Per
sonen, die
1. einen Personalausweis der Deutschen Demokrati

schen Republik besitzen;
2. den für die verschiedenen Zeugnisarten vorgeschrie

benen Anforderungen genügen;
3. die vorgeschriebene Ausbildung mit einer Ab

schlußprüfung erfolgreich beendet haben.

(2) Funkzeugnisse werden nur ausgehändigt an Per
sonen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

§ 4
Studium an den Fachschulen

(1) Zulassung zum Studium, Ausbildung und Durch
führung von Prüfungen an Fachschulen regeln sich 
nach den gesetzlichen Bestimmungen.


